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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1950

Norm

AngG §23 Abs1 IB

Rechtssatz

Die bloße Erklärung eines Notariatssubstituten, eine Angestellte der Notariatskanzlei zu den gleichen Bedingungen zu

übernehmen, enthält noch keine Anerkenntnis, ihr auch die Vordienstzeit anzurechnen.

Entscheidungstexte

1 Ob 1067/26

Entscheidungstext OGH 21.12.1926 1 Ob 1067/26

Ähnlich; Veröff: SZ 8/347

4 Ob 3/50

Entscheidungstext OGH 06.03.1950 4 Ob 3/50

Veröff: SZ 23/52

4 Ob 26/59

Entscheidungstext OGH 21.04.1959 4 Ob 26/59

nur: Die bloße Erklärung eine Angestellte. (T1) nur: Zu übernehmen, enthält noch keine Anerkenntnis, ihr auch die

Vordienstzeit anzurechnen. (T2)

Schlagworte

SW: Dienstzeit, Anrechnung, Berechnung, Bemessung, Höhe, Umfang, Ausmaß, Aungestellte, Übernahme, Wechsel,

Dienstgeberwechsel, Arbeitgeberwechsel
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